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Ausgabe: Januar 2023          Nr. 484 

Abfall-Entsorgungstermine 
Restmüll, Biotonne, Gelber Sack: 
Bastheim und alle Gemeindeteile:   07. und 20.01. 
Papiersammlung: 
Bastheim und andere Gemeindeteile:   07.01. 
Unterwaldbehrungen:     20.01. 
 

Termine zum Vormerken 
Gemeinderatssitzung: Donnerstag, 19. Januar, 19 Uhr, Sitzungssaal  
Altpapier-/Altkleider-/Schuhsammlung der Kolpingfamilie: Samstag, 07.01.2023, 9:30 – 11 Uhr, Pfarrscheune  
 

Hinweis zur Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren – Umstellung des Abrechnungszeitraumes 
Der Abrechnungszeitraum für die Wasser- und Kanalgebühren ändert sich: 
ALT:  01.11. bis 31.10. jeden Jahres - NEU: 01.01. bis 31.12. jeden Jahres 
Deshalb muss eine Zwischenabrechnung über 2 Monate (01.11. – 31.12.2022) erstellt werden. Damit nicht wieder alle 
Wasserzähler abgelesen werden müssen, wurde der Verbrauch für die zwei Monate anteilig geschätzt. Die Abschlags-
zahlungen für das Jahr 2023 wurden auf 4 Raten angepasst. Die Abschlagszahlungen auf dem Bescheid vom 
18.11.2022 sind hinfällig. Es zählen nur die Fälligkeiten auf dem Bescheid vom 22.12.2022. Die nächste Ablesung der 
Wasseruhr findet dann zum 31.12.2023 für das Jahr 2023 statt. 
 

Dienst- und Jahreshauptversammlung gemeindlicher Feuerwehren 
Freitag, 13.01.2023: Freiwillige Feuerwehr Bastheim, 19:30 Uhr, Mehrzweckraum Bastheim 
Freitag, 20.01.2023: Freiwillige Feuerwehr Unterwaldbehrungen, 19 Uhr, Feuerwehrhaus 
Hiermit ergeht herzliche Einladung. Für alle aktiven Feuerwehrleute ist die Teilnahme Pflicht. 
 

Endspurt bei der Abgabe der Grundsteuererklärung – Informationen des Finanzamtes Bad Neustadt 
Wer? Bis zum 31. Januar 2023 müssen Eigentümerinnen und Eigentümer (Stichtag 1. Januar 2022) von Grundstücken 
und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft eine Grundsteuererklärung beim zuständigen Finanzamt abgeben.  
Wie? Die Grundsteuererklärungen können Sie entweder elektronisch über ELSTER - Ihr Online Finanzamt unter 
www.elster.de oder auf Papier abgeben. Die Vordrucke stehen Ihnen im Internet, im Bürgeramt Bastheim, bei der VG 
Mellrichstadt oder im Finanzamt Bad Neustadt zur Verfügung. 
Wo gibt es Hilfe? Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit vor Ausfüllen der Formulare die Video-Ausfüllanleitungen unter 
www.grundsteuer.bayern.de – die Videos dauern jeweils nur ca. 15 Min, die Zeit lohnt sich.  
Für weitergehende Fragen steht Ihnen gerne die Grundsteuer-Hotline 0 89 / 30 70 00 77 (Mo. - Do. 8 - 18 Uhr; Fr. 8 – 16 
Uhr) zur Verfügung. 
Um Fehler beim Ausfüllen der Grundsteuererklärung zu vermeiden, hat RD Michael Röder vom Finanzamt Bad Neustadt 
folgende Tipps für Sie:  

- Nutzen Sie für jedes Grundstück das Aktenzeichen, welches Sie in der Regel mit dem Informationsschreiben im 1. 
Halbjahr mitgeteilt bekommen haben. Für jedes Aktenzeichen ist eine vollständige Grundsteuererklärung (Hauptvor-
druck und Anlage Grundstück bzw. Anlage Land- und Forstwirtschaft) abzugeben.  

- Bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden, ist keine Nutzfläche anzugeben. Die Grund-
steuer berechnet sich hier nach der Wohnflächenverordnung. Zubehörräume (wie z.B. Kellerräume, Heizungsräu-
me,...) bleiben außer Ansatz. Sie sind beim privaten Wohnhaus weder Wohnfläche noch Nutzfläche.  

- Bei zu einer Wohneinheit gehörenden Garagen ist in fast allen Fällen ein Freibetrag von 50 m² vorgesehen. Für 
Nebengebäude von untergeordneter Bedeutung und in unmittelbarer Nähe zur Wohnung, zu der sie gehören, (z.B.  
Gartenhaus) gilt ein Freibetrag von 30 m². Diese Freibeträge müssen Sie auf der Anlage Grundstück berücksichti-
gen. Übersteigt jeweils die gesamte Nutzfläche nicht den genannten Freibetrag, tragen Sie bitte 0 m² ein. (Beispiel: 
Garage 45 m²  Freibetrag 50 m²  Eintrag 0 m²). 

- Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Waldflurstücken ist besonders zu prüfen, ob sie zur Grundsteuer A (Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft) oder zur Grundsteuer B (Grundstücke des Grundvermögens) gehören. Auch Privat-
leute können unter die Grundsteuer A fallen (z.B. an einen Landwirt verpachtete Wiesen).  

Weitere wichtige Informationen:  
1. Sollten Sie bereits eine fehlerhafte Erklärung abgegeben haben, können Sie gegen die erhaltenen Bescheide in-

nerhalb der Frist von einem Monat Einspruch einlegen. Sind aus Ihrer Sicht mehrere Bescheide falsch (z.B. Be-
scheide über die Grundsteueräquivalenzbeträge und den Grundsteuermessbetrag), sind gegen alle Bescheide je-
weils eigene Rechtsbehelfe erforderlich. Fällt Ihnen der Fehler erst nach Ablauf der Frist auf, müssen Sie dies Ih-
rem Finanzamt mitteilen und wird der Fehler zumindest für die Zukunft korrigiert. 

2. Der ab dem 01.01.2025 zu zahlende Grundsteuerbetrag ergibt sich erst aus dem Grundsteuerbescheid Ihrer 
Gemeinde, die im Jahr 2024 hierfür ihre Hebesätze neu festsetzen wird. Deshalb sind Vergleichsrechnungen mit 
den aktuellen Hebesätzen nicht sinnvoll. 

 

mailto:post@bastheim.de
http://www.bastheim.de/
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http://www.grundsteuer.bayern.de/


Veranstaltungshinweise Januar 2023 
06.01. Kartenvorverkauf, Ba-Ka-Ge, 13 Uhr, Sportheim Bastheim 
06.01. Generalversammlung, SV Reyersbach, 19 Uhr, Sportheim Reyersbach 
14.01. Generalversammlung, Kleintierzuchtverein, 19 Uhr, Vereinsheim Bastheim 
14.01. Après-Ski Party, TSV Ober-Unterwaldbehrungen, 19 Uhr, am Sportheim 
22.01. Nachmittagssitzung, Ba-Ka-Ge, 14 Uhr, Besengau-Scheuer 
28.01. 1. Prunksitzung, Ba-Ka-Ge, 19:33 Uhr, Besengau-Scheuer 
 

Veranstaltungen Kloster Wechterswinkel – Kunst und Kultur (https://kultur.rhoen-grabfeld.de) 
Ausstellung: 
ab 26.11. HOW TO FLY - Christiane Toewe – Ausstellung bis 12.02.2023, jeden ersten Donnerstag im Monat hat das  
  Kloster und die jeweilige Ausstellung bis 21:00 Uhr geöffnet; öffentliche Führung am 06.01. um 14:30 Uhr 
Konzerte: 
28.01. Tagträume und Nachtfantasien mit Samira Spiegel (Klavier/Violine), 19:30 Uhr 
Theater: 
29.01. Paulas Reisen nach dem Bilderbuch von Paul Maar, 15 Uhr 
Kinder: 
04.01. Wolkenflug und Lichtermeer – Ausstellungsentdeckung für Groß und Klein, 16:30 Uhr, für Kinder ab 6 Jahren, 

Dauer: ca. 60 Minuten, Anmeldung bis 04.01.  
 
Vorverkaufsstelle Rhön GmbH, Spörleinstr. 11, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771-687606-0, und online unter: 
https://tickets.rhoen-grabfeld.de. Das Kloster und das Café sind von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 
17 Uhr bei Kaffee & Kuchen geöffnet! 

 
Nahwärme Bastheim & Geckenau eG i.G. - Förderberatung 
Am Sonntag, den 15.01.2023 besteht für die Teilnehmer der Nahwärme Bastheim & Geckenau eG i.G. ab 18 Uhr im 
Gemeindesaal die Möglichkeit, sich über die individuelle Förderung durch Energieberater Benjamin Schultheis beraten 
und diese ggf. beantragen zulassen. Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Die 19. Skifreizeit der TSG Bastheim 
geht nach Golling an der Salzach in die Skigebiete: Zauchensee, Flachau, Alpendorf  
Los geht ́s am Mittwoch, den 22.02.2023 um 10 Uhr an der Schule. Die Rückfahrt ist am Samstag, den 25.02.2023 um 
16 Uhr direkt vom Skigebiet und Ankunft in Bastheim um ca. 23.55 Uhr. Weitere Informationen und Kosten unter 
www.tsg-bastheim.de oder bei Thorsten Schreiber, Tel. 09773 / 777. 
 
Rhönklub Bastheim 
Der Rhönklub Bastheim startet das Wanderjahr 2023 am 06.01. mit der traditionellen Dreikönigswanderung. Die         
Bastheimer Rhönklubfreunde treffen sich um 14 Uhr am Rathaus/Klubheim in Bastheim. Ab hier geht es für gut eine 
Stunde und 4 km rund um Bastheim und zurück zum Klubheim. Hier ist gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Ku-
chen angesagt. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.  
Bis März 2023 beginnen die Montagswanderungen dann jeweils um 15.00 Uhr wie üblich am Klubheim/Rathaus. 
 
Ba-Ka-Ge - Kartenvorverkauf 

Die Bostemer Fasenöchter feiern im Januar ihr närrisches Comeback in der Besengauscheuer. Am Sonn-
tag, den 22. Januar, beginnt für die alt ehrwürdige Bastheimer Narrendynastie die 71. Session ihrer wech-
selhaften Geschichte. Der Kartenvorverkauf für die Abendsitzungen ist am Dreikönigstag, den 6. Januar, 
um 13.00 Uhr, diesmal im Bastheimer Sportheim. Danach soll es die Karten für die Abendsitzungen wieder 
im Dorfladen Besengau geben.  

Alle Fasenöchter und Gäste sind herzlich willkommen bei den drei närrischen Prunksitzungen am 22. Januar (Sonntag-
Nachmittag), 14.00 Uhr, am 28. Januar und 4. Februar, jeweils um 19.33 Uhr. Das „Partyvolk“ feiert bei der „80er 90er 
Party“ am Närrischen Donnerstag und bei der legendären Après-Ski-Party am Faschingssamstag.  Der Kinderfasching 
wurde auf Sonntag, den 19. Februar, 14.00 Uhr terminiert. Veranstaltungsort ist die Besengauscheuer in Bastheim. 
 
DHL und Poststelle Bastheim – Öffnungszeiten Januar  
Montag – Samstag von 9 Uhr bis 11 Uhr; Lillylin GmbH & Co.KG, Spielberg 16, 97654 Bastheim 
 

Der Dorfladen Besengau - Prosit Neujahr! 
Das ganze Team wünscht allen einen guten Start ins Jahr 2023 – Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit! 
Wir bedanken uns für euer Vertrauen und eure Unterstützung im vergangenen Jahr 2022. Wir freuen 
uns auch weiterhin über euren Einkauf und Beitrag zum Gelingen des Dorfladens. Die besten Grüße – 
das Team Dorfladen Besengau 

 
Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge im Landkreis Rhön-Grabfeld gesucht 
Aufgrund der weiterhin hohen Zugangszahlen an Asylbewerberinnen und -bewerbern sucht der Landkreis Rhön-Grabfeld 
Wohnraum zur Anmietung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Dies betrifft Unterbringungsmög-
lichkeiten verschiedenster Größe, da auch die Familienzusammensetzungen verschieden sind. Ebenso soll eine Zentral-
heizung vorhanden sein. Der Wohnraum soll abgeschlossen sein. 
Es besteht die Möglichkeit einer Anmietung durch den Freistaat Bayern. Außerdem kann bzgl. der Dauer des Mietver-
hältnisses auf die Bedürfnisse des Mieters eingegangen werden. 
Bei Interesse oder Fragen dazu wenden Sie sich bitte an das Landratsamt Rhön-Grabfeld unter der Telefonnummer 
09771/94-228 oder an die Mailadresse asyl@rhoen-grabfeld.de 

https://tickets.rhoen-grabfeld.de/

